
Verordnung
über Informationspflichten für Dienstleistungserbringer

(Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung – DL-InfoV)*)

Vom 12. März 2010

Auf Grund des § 6c in Verbindung mit § 146 Absatz 2
Nummer 1 der Gewerbeordnung, die durch Artikel 1
des Gesetzes vom 17. Juli 2009 (BGBl. I S. 2091) ein-
gefügt worden sind, verordnet die Bundesregierung:

§ 1

Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für Personen, die Dienst-
leistungen erbringen, die in den Anwendungsbereich
des Artikels 2 der Richtlinie 2006/123/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember
2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. L 376
vom 27.12.2006, S. 36) fallen.

(2) Die Verordnung findet auch Anwendung, wenn im
Inland niedergelassene Dienstleistungserbringer unter
Inanspruchnahme der Dienstleistungsfreiheit in einem
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum tätig werden.

(3) Die Verordnung findet keine Anwendung, wenn in
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union
oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum niedergelas-
sene Dienstleistungserbringer unter Inanspruchnahme
der Dienstleistungsfreiheit im Inland tätig werden.

(4) Die nach dieser Verordnung zur Verfügung zu
stellenden Informationen sind in deutscher Sprache zu
erbringen. Das gilt nicht für Informationen nach Ab-
satz 2.

§ 2

Stets zur
Verfügung zu stellende Informationen

(1) Unbeschadet weiter gehender Anforderungen
aus anderen Rechtsvorschriften muss ein Dienst-
leistungserbringer einem Dienstleistungsempfänger
vor Abschluss eines schriftlichen Vertrages oder, sofern
kein schriftlicher Vertrag geschlossen wird, vor Erbrin-
gung der Dienstleistung folgende Informationen in
klarer und verständlicher Form zur Verfügung stellen:

1. seinen Familien- und Vornamen, bei rechtsfähigen
Personengesellschaften und juristischen Personen
die Firma unter Angabe der Rechtsform,

2. die Anschrift seiner Niederlassung oder, sofern
keine Niederlassung besteht, eine ladungsfähige
Anschrift sowie weitere Angaben, die es dem
Dienstleistungsempfänger ermöglichen, schnell
und unmittelbar mit ihm in Kontakt zu treten, insbe-
sondere eine Telefonnummer und eine E-Mail-
Adresse oder Faxnummer,

3. falls er in ein solches eingetragen ist, das Handels-
register, Vereinsregister, Partnerschaftsregister oder
Genossenschaftsregister unter Angabe des Regis-
tergerichts und der Registernummer,

4. bei erlaubnispflichtigen Tätigkeiten Name und An-
schrift der zuständigen Behörde oder der einheit-
lichen Stelle,

5. falls er eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
nach § 27a des Umsatzsteuergesetzes besitzt, die
Nummer,

6. falls die Dienstleistung in Ausübung eines regle-
mentierten Berufs im Sinne von Artikel 3 Absatz 1
Buchstabe a der Richtlinie 2005/36/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 7. Sep-
tember 2005 über die Anerkennung von Berufsqua-

*) Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember
2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. L 376 vom
27.12.2006, S. 36).
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lifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22) er-
bracht wird, die gesetzliche Berufsbezeichnung,
den Staat, in dem sie verliehen wurde und, falls er
einer Kammer, einem Berufsverband oder einer
ähnlichen Einrichtung angehört, deren oder dessen
Namen,

7. die von ihm gegebenenfalls verwendeten allgemei-
nen Geschäftsbedingungen,

8. von ihm gegebenenfalls verwendete Vertragsklau-
seln über das auf den Vertrag anwendbare Recht
oder über den Gerichtsstand,

9. gegebenenfalls bestehende Garantien, die über die
gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinausgehen,

10. die wesentlichen Merkmale der Dienstleistung, so-
weit sich diese nicht bereits aus dem Zusammen-
hang ergeben,

11. falls eine Berufshaftpflichtversicherung besteht,
Angaben zu dieser, insbesondere den Namen und
die Anschrift des Versicherers und den räumlichen
Geltungsbereich.

(2) Der Dienstleistungserbringer hat die in Absatz 1
genannten Informationen wahlweise

1. dem Dienstleistungsempfänger von sich aus mitzu-
teilen,

2. am Ort der Leistungserbringung oder des Vertrags-
schlusses so vorzuhalten, dass sie dem Dienst-
leistungsempfänger leicht zugänglich sind,

3. dem Dienstleistungsempfänger über eine von ihm
angegebene Adresse elektronisch leicht zugänglich
zu machen oder

4. in alle von ihm dem Dienstleistungsempfänger zur
Verfügung gestellten ausführlichen Informations-
unterlagen über die angebotene Dienstleistung auf-
zunehmen.

§ 3

Auf Anfrage zur
Verfügung zu stellende Informationen

(1) Unbeschadet weiter gehender Anforderungen
aus anderen Rechtsvorschriften muss der Dienst-
leistungserbringer dem Dienstleistungsempfänger auf
Anfrage folgende Informationen vor Abschluss eines
schriftlichen Vertrages oder, sofern kein schriftlicher
Vertrag geschlossen wird, vor Erbringung der Dienst-
leistung in klarer und verständlicher Form zur Verfü-
gung stellen:

1. falls die Dienstleistung in Ausübung eines reglemen-
tierten Berufs im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buch-
stabe a der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 7. September 2005
über die Anerkennung von Berufsqualifikationen
(ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22) erbracht wird, eine
Verweisung auf die berufsrechtlichen Regelungen
und dazu, wie diese zugänglich sind,

2. Angaben zu den vom Dienstleistungserbringer aus-
geübten multidisziplinären Tätigkeiten und den mit
anderen Personen bestehenden beruflichen Ge-
meinschaften, die in direkter Verbindung zu der
Dienstleistung stehen und, soweit erforderlich, zu
den Maßnahmen, die er ergriffen hat, um Interessen-
konflikte zu vermeiden,

3. die Verhaltenskodizes, denen er sich unterworfen
hat, die Adresse, unter der diese elektronisch abge-
rufen werden können, und die Sprachen, in der diese
vorliegen, und

4. falls er sich einem Verhaltenskodex unterworfen hat
oder einer Vereinigung angehört, der oder die ein
außergerichtliches Streitschlichtungsverfahren vor-
sieht, Angaben zu diesem, insbesondere zum Zu-
gang zum Verfahren und zu näheren Informationen
über seine Voraussetzungen.

(2) Der Dienstleistungserbringer stellt sicher, dass
die in Absatz 1 Nummer 2, 3 und 4 genannten Informa-
tionen in allen ausführlichen Informationsunterlagen
über die Dienstleistung enthalten sind.

§ 4

Erforderliche Preisangaben

(1) Der Dienstleistungserbringer muss dem Dienst-
leistungsempfänger vor Abschluss eines schriftlichen
Vertrages oder, sofern kein schriftlicher Vertrag
geschlossen wird, vor Erbringung der Dienstleistung,
folgende Informationen in klarer und verständlicher
Form zur Verfügung stellen:

1. sofern er den Preis für die Dienstleistung im Vorhi-
nein festgelegt hat, diesen Preis in der in § 2 Ab-
satz 2 festgelegten Form,

2. sofern er den Preis der Dienstleistung nicht im Vor-
hinein festgelegt hat, auf Anfrage den Preis der
Dienstleistung oder, wenn kein genauer Preis ange-
geben werden kann, entweder die näheren Einzel-
heiten der Berechnung, anhand derer der Dienstleis-
tungsempfänger die Höhe des Preises leicht errech-
nen kann, oder einen Kostenvoranschlag.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf Dienstleis-
tungsempfänger, die Letztverbraucher sind im Sinne
der Preisangabenverordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 18. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4197),
die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 29. Juli
2009 (BGBl. I S. 2355) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung.

§ 5

Verbot diskriminierender Bestimmungen

Der Dienstleistungserbringer darf keine Bedingungen
für den Zugang zu einer Dienstleistung bekannt
machen, die auf der Staatsangehörigkeit oder dem
Wohnsitz des Dienstleistungsempfängers beruhende
diskriminierende Bestimmungen enthalten. Dies gilt
nicht für Unterschiede bei den Zugangsbedingungen,
die unmittelbar durch objektive Kriterien gerechtfertigt
sind.

§ 6

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 146 Absatz 2 Num-
mer 1 der Gewerbeordnung handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig

1. entgegen § 2 Absatz 1, § 3 Absatz 1 oder § 4 Ab-
satz 1 eine Information nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder
nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt,
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2. entgegen § 3 Absatz 2 nicht sicherstellt, dass eine
dort genannte Information in jeder ausführlichen In-
formationsunterlage enthalten ist, oder

3. entgegen § 5 Satz 1 Bedingungen bekannt macht.

§ 7

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt zwei Monate nach der Verkün-
dung in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Berlin, den 12. März 2010

D i e B u n d e s k a n z l e r i n
Dr. A n g e l a M e r k e l

D e r B u n d e sm i n i s t e r
f ü r W i r t s c h a f t u n d Te c h n o l o g i e

R a i n e r B r ü d e r l e
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Verordnung
zur Anpassung gewerberechtlicher Verordnungen an die Dienstleistungsrichtlinie

Vom 9. März 2010

Auf Grund des § 34b Absatz 8 Nummer 1, des § 34c
Absatz 3 und des § 55f der Gewerbeordnung, die zu-
letzt durch Artikel 144 Nummer 1 der Verordnung vom
31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden
sind, verordnet das Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie:

Artikel 1

Änderung der
Versteigererverordnung

Der Versteigererverordnung vom 24. April 2003
(BGBl. I S. 547), die durch Artikel 12 des Gesetzes
vom 17. März 2009 (BGBl. I S. 550) geändert worden
ist, wird folgender § 11 angefügt:

„§ 11

Anwendung bei grenz-
überschreitender Dienstleistungserbringung

(1) Üben Gewerbetreibende von einer Niederlassung
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union
oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum aus im Gel-
tungsbereich dieser Verordnung vorübergehend selb-
ständig eine gewerbsmäßige Tätigkeit als Versteigerer
aus, sind die §§ 2 bis 10 insoweit nicht anwendbar.
§ 4 Absatz 2 der Gewerbeordnung gilt entsprechend.

(2) Die §§ 8 und 10 Absatz 1 Nummer 7 und 8, je-
weils auch in Verbindung mit § 10 Absatz 2 bis 4, sind
auch anzuwenden, wenn im Inland niedergelassene
Gewerbetreibende die Dienstleistungsfreiheit in einem
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder ei-
nem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum in Anspruch nehmen
und dort vorübergehend selbständig eine gewerbsmä-
ßige Tätigkeit als Versteigerer ausüben.“

Artikel 2

Änderung der
Makler- und Bauträgerverordnung

Die Makler- und Bauträgerverordnung in der Fassung
der Bekanntmachung vom 7. November 1990 (BGBl. I
S. 2479), die zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom
17. März 2009 (BGBl. I S. 550) geändert worden ist,
wird wie folgt geändert:

1. § 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Diese Verordnung gilt für Gewerbetreibende, die
Tätigkeiten nach § 34c Absatz 1 der Gewerbeord-
nung ausüben, unabhängig vom Bestehen einer Er-
laubnispflicht. Die Verordnung gilt nicht, soweit
§ 34c Absatz 5 der Gewerbeordnung Anwendung
findet.“

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In § 2 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 werden die
Wörter „in den Fällen des § 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
und 2 der Gewerbeordnung“ durch die Wörter „in
den Fällen des § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1,
1a und 2 der Gewerbeordnung“ ersetzt.

b) Dem § 2 Absatz 5 wird folgender Absatz 6 ange-
fügt:

„(6) Soweit nach den Absätzen 2 und 3 eine
Bürgschaft oder Versicherung verlangt wird, ist
von Gewerbetreibenden aus einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum als Nachweis eine
Bescheinigung über den Abschluss einer Bürg-
schaft oder Versicherung als hinreichend anzuer-
kennen, die von einem Kreditinstitut oder einem
Versicherungsunternehmen in einem anderen
Mitgliedstaat oder Vertragsstaat ausgestellt wur-
de, sofern die in diesem Staat abgeschlossene
Versicherung im Wesentlichen vergleichbar ist zu
der, die von in Deutschland niedergelassenen
Gewerbetreibenden verlangt wird, und zwar hin-
sichtlich der Zweckbestimmung, der vorgesehe-
nen Deckung bezüglich des versicherten Risikos,
der Versicherungssumme und möglicher Aus-
nahmen von der Deckung. Bei nur teilweiser
Gleichwertigkeit kann eine zusätzliche Sicherheit
verlangt werden, die die nicht gedeckten Risiken
absichert.“

3. In § 4 Absatz 1 Nummer 1 werden die Wörter „in den
Fällen des § 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 der
Gewerbeordnung“ durch die Wörter „in den Fällen
des § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 1a und 2 der
Gewerbeordnung“ ersetzt.

4. In § 10 Absatz 3, erster Halbsatz werden die Wörter
„§ 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 der Gewerbe-
ordnung“ durch die Wörter „§ 34c Absatz 1 Satz 1
Nummer 1, 2 und 3 der Gewerbeordnung“ ersetzt.

5. § 11 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 werden nach den Wörtern „§ 34c
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der Gewerbeordnung“ das
Komma und die Wörter „sofern der Abschluss
von Verträgen über Grundstücke, grundstücks-
gleiche Rechte, gewerbliche Räume oder Wohn-
räume vermittelt oder die Gelegenheit zum Ab-
schluss solcher Verträge nachgewiesen werden
soll,“ gestrichen.

b) Nach § 11 Absatz 1 Satz 1 wird folgender Satz
eingefügt:

„Ist der Auftraggeber eine natürliche Person, kann
er die Übermittlung der Angaben in der Amts-
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sprache eines Mitgliedstaates der Europäischen
Union oder eines Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum
verlangen, wenn er in diesem Mitgliedstaat oder
Vertragsstaat seinen Wohnsitz hat.“

6. § 16 wird wie folgt geändert:

a) In § 16 Absatz 3 Satz 2 wird nach den Wörtern
„§ 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1“ die Angabe „und 1a“
eingefügt.

b) Nach § 16 Absatz 3 Satz 2 wird folgender Satz
eingefügt:

„§ 13a Absatz 1 und 2 Satz 1 und 2, Absatz 5
bis 7 der Gewerbeordnung gilt für die in Satz 2
genannten Personen, die mit der Prüfung betraut
werden können, entsprechend.“

7. § 19 wird wie folgt gefasst:

„§ 19

Anwendung bei grenz-
überschreitender Dienstleistungserbringung

(1) Üben Gewerbetreibende von einer Niederlas-
sung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum aus im Geltungsbereich dieser Verordnung
vorübergehend selbständig gewerbsmäßig eine
Tätigkeit nach § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder
Nummer 4 der Gewerbeordnung aus, sind die §§ 8
bis 11, 14 bis 17, 18 Absatz 1 Nummer 6 bis 13,
jeweils auch in Verbindung mit § 18 Absatz 2 und 3,
insoweit nicht anwendbar. § 4 Absatz 2 der Gewer-
beordnung gilt entsprechend.

(2) In den Fällen des § 34c Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 oder Nummer 4 der Gewerbeordnung sind die
§§ 2, 4 bis 8, 10 bis 18 Absatz 1 Nummer 1, 2, 4, 5
und 7 bis 13, jeweils auch in Verbindung mit § 18
Absatz 2 und 3, auch anzuwenden, wenn der im In-
land niedergelassene Gewerbetreibende die Dienst-
leistungsfreiheit in einem anderen Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum in Anspruch nimmt und dort vorüberge-
hend selbständig gewerbsmäßig tätig wird.“

Artikel 3

Änderung der
Schaustellerhaftpflichtverordnung

§ 2 der Schaustellerhaftpflichtverordnung vom
17. Dezember 1984 (BGBl. I S. 1598), die durch Arti-
kel 12 des Gesetzes vom 10. November 2001 (BGBl. I
S. 2992) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

a) Der Wortlaut wird Absatz 1.

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Dies gilt auch für Gewerbetreibende aus ei-
nem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union
oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum, die der
Versicherungspflicht nach § 1 unterliegen.“

Artikel 4

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung
in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Berlin, den 9. März 2010

D e r B u n d e sm i n i s t e r
f ü r W i r t s c h a f t u n d Te c h n o l o g i e

R a i n e r B r ü d e r l e
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